
 
 

ZDG, § 14c Freiwilliges Jahr
(1) 1Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn 
sie sich nach ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu einem freiwilligen Dienst 
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz schriftlich verpflichtet haben. 2Der Dienst ist 
spätestens ein Jahr nach der Verpflichtung sowie vor Vollendung des 23. Lebensjahres 
anzutreten und hat eine ganztägige, auslastende Hilfstätigkeit über mindestens zwölf 
zusammenhängende Monate einschließlich einer pädagogischen Begleitung mit einer Dauer 
von 25 Tagen sowie 26 Tagen Urlaub (Vollzeittätigkeit) zu umfassen. 3Die Verpflichtung ist 
gegenüber einem Träger zu übernehmen, der nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 
zugelassen ist. 
(2) Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 sind verpflichtet, dem Bundesamt das Vorliegen sowie 
den Wegfall der Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst anzuzeigen. 
(3) 1Weisen anerkannte Kriegsdienstverweigerer bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 
nach, dass sie Dienst gemäß Absatz 1 geleistet haben, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst zu 
leisten; das gilt nicht für den Zivildienst im Verteidigungsfall. 2Wird der Dienst vorzeitig 
beendet, so ist die im Dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei Monate übersteigt, auf den 
Zivildienst anzurechnen. 
(4) 1Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 erhalten für höchstens zwölf Monate auf Antrag vom 
Bundesamt für den Zivildienst vierteljährlich nachträglich einen Zuschuss zu den Kosten, die 
ihnen auf Grund der pädagogischen Begleitung, eines angemessenen Taschengelds und der 
Sozialversicherungsbeiträge für die anerkannten Kriegsdienstverweigerer entstehen. 2Der 
Träger hat keinen Anspruch auf Kostenerstattung, soweit er seine Verpflichtungen 
gegenüber den anerkannten Kriegsdienstverweigerern oder seine sonstigen Verpflichtungen 
als anerkannter Träger nicht einhält. 3Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vor, 
entfallen sie später oder wird der Dienst des anerkannten Kriegsdienstverweigerers vorzeitig 
beendet, sind überzahlte Beträge von den Trägern zurückzuerstatten. 
(5) 1Das Nähere insbesondere zu den Voraussetzungen einer Vollzeittätigkeit gemäß Absatz 
1, den Anzeigen gemäß Absatz 2, zum Nachweis nach Absatz 3 Satz 1, zur Höhe und zur 
Verwendung des Zuschusses nach Absatz 4 sowie zur Schaffung neuer Plätze für 
anerkannte Kriegsdienstverweigerer als Voraussetzung für den Zuschuss kann das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch Rechtsverordnung 
regeln, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 2Die Rechtsverordnung kann die 
Verpflichtung der Träger zu Angaben über die Rentenversicherung, die Tätigkeit und den 
Einsatzort der Dienstleistenden vorsehen. 
 
 


